
HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER
A-1C31 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 620 DVR 0024279

VORWAHL nand: 01 A,sa*d. *43-’ TEL. 711 32 K ‘201 TELEFAX 711 32 377*

ZL 12-REP-42.31109 Sd/GmfHak Wien, 2. November 2009

An das Per E-Mail
Bundesministerium für
Gesundheit

An das Per E-Mail
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

An das
Präsidium des Nationairats Per E-Mail

Betr,: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aligemeine
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversi
cherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz,
das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
u.a. geändert werden
(4. Sozialrechts-Anderungsgesetz 2009; 4. SRAG 2009)

Bezug: E-Mail des BMG vom 13. Oktober 2009;
GZ: BMG-961 00/0054-I!B/9/2009

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungstrager nimmt hie

mit zum Entwurf des 4. SRAG 2009 Stellung, wobei sich die Anmerkungen, die beim

ASVG gemacht werden, auch auf die Parallelbestimmungen der übrigen Sozialversi

cherungsgesetze erstrecken (betriffi hauptsächlich § 446 ASVG, § 218 GSVG, § 206

BSVG und § 152 B-KUVG).

Ailgemeines

Ziel des gegenständlichen Entwurfes soIl es sein, das Sanierungskonzept

,,Gesundheit: Finanzierung sichern — langfristige Potentiale zur Steuerung der Ausga

ben und zur nachhaltigen Kostendämpfung”, umzusetzen.
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Die Sozia(versicherungstrager und der Hauptverband haben durch den em
stimmigen Beschluss der Tragerkonferenz vom 23. Juni 2009, TOP 2, bewiesen, dass
sic bereit sind, die MaRnahmen, die diesem Ziel dienen sollen, mitzutragen.

Zielsetzung des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist es u. a, einen ersten Teil
von erforderlichen gesetzlichen Gruridlagen zur Umsetzung des im Auftrag der Bun
desregierung erarbeiteten ausgabenseitigen Sanierungskonzeptes (mit der Stofrich
tung einer nachhaltigen Kostendämpfung vor allem im Vertragspartnerbereich) zu
sch affe n.

Natürlich ware es rein aus Sicht der finanziellen Situation der Träger der so
zialen Krankenversicherung wünschenswert — und einige Träger haben dies auch in
ihren Stellungnahmen so deponiert -, eine weit über den vorliegenden Entwurf hinaus
gehende Stärkung der Rechtsposition der Trager gegenuber den Vertragspartnern
vo rzu ne h men.

Der Auftrag der Bundesregierung (im Ministerratsbeschluss von Sillian) stellte
jedoch klar, dass das Sanierungskonzept mit den Systempartnern abzustimmen sei.
Das Ende Juni der Bundesregierung überreichte Sanierungskonzept beruhte dement
sprechend gerade in den hier gegenständlichen Materien auf einer Vereinbarung mit
der Osterreichischen Arztekammer.

Auch die nunmehr im gegenständ lichen Entwurf vorgelegten konkreten legisti
schen Umsetzungen sind Ergebnis von tripartischen Verhandlungen zwischen dem
Bundesministerium für Gesundheit, der sozialen Krankenversicherung vertreten durch
den Hauptverband sowie der Osterreichischen Arztekammer.

Auch wenn also aus der alleinigen Sicht der sozialen Krankenversicherung
weitergehende Schritte des Gesetzgebers wünschenswert wären, bekennt sich daher
der Hauptverband zu dem partnerschaftlich erzielten Ergebnis, als das der vorliegende
Entwurfstext im Wesentlichen zu betrachten ist.

Ausdrücklich hingewiesen wird freilich darauf, dass weitere Regelungen zur
Verbesserung der Gestaltungsmoglichkeiten der Krankenversicherungstrager in nach
folgenden Gesetzgebungsschritten erfolgen müssen (insbesondere eine Neuordnung
der Bestimmungen über die Kundigung von Verträgen), wie dies auch mit dem Sys
tempartner Osterreichische Arztekammer vereinbart wurde. Allerdings werden erst die
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direkten Verhandlungen zwischen den Krankenversicherungstragern und den Ver
tragspartnern!partnerinnen werden zeigen, ob und wie bestimmte Kriterien umsetzbar
sind.

jjgemeine MaInahmen zur finanziellen Absicherung der Krankenversi
cherung

Der Hauptverband hat bereits in semen Stellungnahmen zu den Ietzten Novel
lierungsvorhaben der Sozialversicherungsgesetze eine Reihe von Vorschlagen ge
macht, die die finanzielle Situation der sozialen Krankenversicherung verbessern soH
ten. Auf diese Vorschlage sel ausdrücklich verwiesen, sie soflten jedenfaHs welter ver
folgt werden. Es handelt sich urn Vorschläge zu den Bereichen

Sicherheit des e-card-Systems welter ausbauen — Prävention qegen Missbräuche
stärken

Die im vorliegenden Entwurf enthaltenen Bestimmungen bilden eine Linie, die
welter verfolgt werden muss. Es solite auf Dauer jedoch nicht so sein, dass e-card
Missbrauch zwar in Krankenanstalten verpflichtend (aufgrund gesetzlicher Bestim
mungen) durch Identitätsprufungen gehemmt werden soN, dass es aber im Belieben
von freiberufilch odor gewerblich tatigen Vertragspartnern steht, ob sie entsprechende
Verpflichtungen auch tatsächlich in ihre Verträge aufnehrnen wollen.

Weiters 1st die e-card als Zahlungsmittel im Gesundheitswesen auch im Straf
recht anzuerkennen und abzusichern. Derzeit wird dies in der Rechtsprechung abge
lehnt, obwohl monatlich Millionen von (honorarzahlungsersetzenden) Verwendungen
der e-card stattfinden.

Quersub ventionierunq von Insolvenzverfahren mit Sozialversicherunqsmitteln 1st zu
verhindern

Die seit Jahren bestehenden Schwierigkeiten daraus, dass Sozialversiche
rungsträger bereits erhaltene Beitrage nach dem Anfechtungsrecht wieder zurückzah
len rnüssen, müssen im Rahmen der laufenden Gespräche der lnsolvenzreform besei
tigt werden. Vgl, dazu den Beitrag von Liebeg/Sommer, ,,Gedanken zur Anfechtbarkeit
von Lohn- und Sozialabgaben in der lnsolvenz”, SWK 31/2009, 1391.

Provisionen im Gesundheitswesen soilten generell unerlaubt sein

Das Provisionsverbot, das nach § 53 Arztegesetz bereits für Arzte und Grup
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penpraxen besteht, soil eine einheitliche Grundlage für aVe Gesundheitsberufe erhal
ten. Die Bestimmung betrifft nicht nur Leistungen durch Patienten, sondern auch Leis
tungen von Vertragspartnern untereinander, so z. B. für die Vornahme von Verord
nungen oder Zuweisungen an bestimmte andere Vertragspartner. A/s Leistungen wä
ren sowoh/ Behand/ungen a/s auch administrative Tatigkeiten wie die Vornahme von
Rezeptierungen, Uberweisungen, Krankschreibungen, Kuranträgen usw. zu verste
hen.

Kiarstellung der Bemessungsqrundlaqe für die Berechnung des GSBG-Pauschales

A/s Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des GSBG-Pauschales werden
derzeit die Krankenversicherungsaufwendungen abzüglich bestimmter Positionen he
rangezogen. Durch Steuerprüfungen werden laufend neue Abzugspositionen festge
Iegt. Erstrebenswert ware eine kiare Festlegung der Bemessungsgrundlage für die
Berechnung des GSBG-Pauschales die durch Steuerprüfungen nicht mehr verändert
werden kann.

Gebührensituation

Es ware nicht sinnvoll, wenn es von Zufälligkeiten abhinge, ob em Rechtsakt,
der der Sanierung der Krankenkassen dient, gebührenbefreit ware oder nicht. Es wird
daher bereits an dieser SteVe vorgeschlagen, für Rechtshandlungen, die der Sicher
ste/lung der finanziellen Leistungsfahigkeit der Krankenversicherungstrager dienen,
eine k/ar formulierte Gebührenfreiheit vorzusehen.

Amtshilfebeziehunqen

Angesichts der finanziellen Situation solite versucht werden, Verwaltungsab
Iäufe möglichst effizient zu gestalten und unnötige Hindernisse zu beseitigen. Das
würde auch zur Kostenentlastung beitragen. Siehe dazu die bereits mehrfach vorge
legten Novellierungsvorschfage zu § 360 ASVG usw.

Orgariisationsthemen

Durch Organisationsveranderungen kännten ebenfalls Kostenvorteile erzielt
werden. Zu den unten vorgeschlagenen Anderungen im Beitragsbereich darf darauf
hingewiesen werden, dass vor Iegistischen MaRnahmen einen Behandlung der The-
men im Rahmen der Sozialpartnerschaft vereinbart wurde.
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• Zustandigkeitsanderung bei der medizinischen RehabNitation wären vorzu
nehmen

• unnötige Statistiken wie die ,,Zentraistatistik elektrischer Unfälie” wären abzu
schaffen

• Ergänzungsvorschläge gegen Schwarzarbeit, Sozialbetrug und Beitragsver
meidung wären entsprechend den mehrfach vorgelegten Vorschlagen umzu
setzen

• Leistungsmissbrauch ware durch effizientere Gestaitung des Rückforde
rungsrechts besser ahnd bar zu machen

• Eine Geringfugigkeitsgrenze (wie z. B. in der BAO) ware zu schaffen, urn
nicht für Details unverhaltnismaRigen Aufwand treiben zu müssen (dies würde
eine soziale Rechtsanwendung im interesse der Versicherten und Beitragszah
ler nicht ausschliel3en)

• Personalaufstockungen in Bereichen, die mehr Einnahmen (bzw. weniger Aus
gaben) durch intensivere Kontrollen brächten, dürften nicht durch Verwal
tungskostendeckelungen verhindert werden (z. B. bei gemeinsamer Prüfung
lohnabhangiger Abgaben GPLA)

• Einführung einer Erlagscheingebuhr bzw. Gebühr für Bareinzahiungen
• Wiedereinführung einer Mahngebuhr (warum soil der Mahnaufwand von den

pünkiichen Beitragszahiern finanziert werden?)
• Anhebung der Verzugszinsen (Nichtzahiung von SV-Beitragen dan keines

falls billiger werden ais Kreditaufnahme am Geldmarkt)
• Verkürzung der Zahiungs- und Respiro-Fristen (vgi. § 59 Abs. I ASVG), weil

das ZahiungsdiensteG nunmehr ohnedies eindeutige Regeln festhält, durch
weiche soiche Fristen in der bisherigen Form nicht mehr notwendig erscheinen

• Erweiterung der Zahiungen durch den Insolvenz-Ausfaiigeid-Fonds (insoi
venzversicherung)

• Gieichsteliung der Sozialversicherung mit den Finanzbehörden bei Haftungs
regein für ausstandige Beitrage (Klarstellung der Zahiungswidmung etc)

• Verpflichtende Anwendung von elektronischen Meldeverfahren (ELDA)
• Entfaii des Beitragsvorschreibeverfahrens (Dienstgeber mit zumindest mehr

als 15 Mitarbeitern soliten in der Lage sein, Lohnverrechnungsprogramme zu
verwenden)

• Prufung von Sonderbestimmungen in der Voliziehung auf weitere Sinnhaftig
keit bzw. die Moglichkeit einfacherer Gestaltung (z. B. für Lehrlinge [UV + Ky],
aitere Dienstnehrner [ALV + UV + IESG-Zuschlag])

• Einbeziehung der MaBnahrnen, die eine Verwaltungskonsoiidierung bewir
ken (z. B. die Rechenzentrumszusammenlegung in einer Tochtergesellschaft)
in die Befreiung von Steuern und Gebühren, weil derzeit Konsolidierungs
maBnahmen zu erhöhten Steuerbelastungen führen, was kontraproduktiv ist
(siehe den Vorschlag zu den § 109 und 110)

• Prüfung der sehr selten verwendeten Regeln über den Dienstieistungsscheck
auf Notwendigkeit.

Mitfreundlichen Gnu Ben
ur den Hauptverband

I
— w_/ ‘ ‘ 4J _/

Beilagen

:\O1 R 2009 ext\Stellungnahmen\4 Soz&rechts-Anderungsgesetz 2009-endg.doc Sete 5 von 29
gespechert 2. November 2009 14:34; gedruckt 2. November 2009 14:34

22/SN-102/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 5 von 29

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



Stellungnahme des Hauptverbandes der

österreichischen Sozialversicherungsträger

zu Artikel I

71. Novelle zum ASVG
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Zu Art. I Z 1, 3 und 5 sowie Z 28, 30 und 31
- § 31 Abs. 4 Z 2 und 4 sowie § 448

Abs. I und 3 ASVG — Redaktionsversehen

Die Bezeichnungen der Bundesministerien in den genannten Bestimmungen

entsprechen nicht den richtigen Bezeichnungen nach der Bundesministeriengesetz

Novelle 2009.

Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen lautet nunmehr ,,Bundesminis

ter für Gesundheit’, der Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Kon

sumentenschutz wurde geãndert auf ,,Bundesminister für Arbeit,, Soziales und Konsu

mentenschutz”.
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Zu Art. I Z 2 § 31 Abs. 4 Z 3 lit, a — EDV der Sozialversicherung weisungsge
bunden?

In Z 2 elne Formulierung enthaiten, die unseren Informationen zufolge nur den

Bereich der PfIegegelddaten betreffen soil, die aber aufgrund der Textumgebung, in

weicher sie nach dem Entwurf stehen würde, massive organisatorische Auswirkungen

hätte — nämlich die Weisungsbindung der gesamten EDV der Sozialversicherung an

das BMASK.

Der Hauptverband geht davon aus, dass dies nicht beabsichtigt war, es gab

auch keinerlel Vorgesprache und keine Anmerkungen in den Erläuterungen dazu und

es ware (nachdem der HV nur Dienstieister nach § 31 Abs. 11 für die Sozialversiche

rungsträger ist) auch rechtlich schwer durchführbar, well dadurch eine Doppeibindung

an zwei weisungsberechtigte Stellen entstünde.

Unbestritten 1st, dass die Administration der Pflegegelddaten zum ubertrage

nen Wirkungsbereich gehoren und das auch im Gesetzestext semen Niederschiag

finden soil (well es Art. 151 Abs. 38 ietzter Satz B-VG so vorsieht). Der Hauptverband

erlaubt sich, hiemit eine Alternative zum Anderungsvorschlag vorzuiegen und ersucht,

diese Formulierung in die Regierungsvorlage aufzunehmen:

liii 3! lbs. 4 Z 3 Iii. a wiid nach dciii ifoit .,Landespflegegeldgesetzen:” dcc Ausdruck wobei dann. wenu
hievon für das Pflegegeld bedeutsarne Daten verwendet werden. dies im ubertragenen Wirkungsbereich unter
Bedachtnahrne auf Weisungen des Bundesministers ffir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu geschehen
hat;” einge/bgt.
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Zu Art. I Z 4 und 5- § 31 Abs. 5 Z 10 und Z 13 ASVG — Richtlinien

Es 1st bewusst, dass sich diese Anderungen aus Art. 151 Abs. 38 als eine Art

,Fernwirkung des Hauptverbandserkenntnisses VfSIg 1 7.023” bzw. der Judikatur des

VfGH zur Selbstverwaltung und darnit aus den Art, 120a if B-VG ergeben:

Die Richtlinien über die ökonornischen Grundsätze der Krankenbehandlunq

(RöK) werden in § 31 Abs. 5 Z 10 ASVG ausdrücklich ais für Vertragspartner verbind

lich erklärt. Dieser Passus fehit in der Verordnungsermächtigung für den HVB gemäR

§ 31 Abs. 5 Z 13 (Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von HeimitteIn

und Heilbehelfen [Roy]).

Es ware auch diese Verbindlichkeitsregelung anzupassen, urn weitere Strei

tigkeiten über den Anwendungsbereich dieser Normen hintanzuhalten.
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Ergänzungsvorschlag zu § 109, 110 ASVG — Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuerbestimmungen führen dazu, dass die Zusammenlegung
der Rechenzentren unnötig mit zusätzlichen Steuern belastet wird. Es sollte elne ent
sprechende Befreiungsbestimmung geschaffen werden.

Nach Durchführung der Rechenzentrumskonsolidierung fällt ohne Einfuhrung
einer entsprechenden Gesetzesänderung durch die nunmehrige Kommunalsteuer
pflicht elne Kostenerhohung in der Hähe von ca. 450.000 € pro Jahr an.

Da das Rechenzentrumskonsolidierungsvorhaben bei den Sozialversiche
rungsträgern durch die mit 1.7.2009 durchgefuhrte erfolgreiche Zusammenfuhrung der
3 Zielrechenzentren (HVB, OOGKK, WGKK) in der ITSV GmbH nun zügig voran
schreitet (weitere Konsolidierungen in den Folgejahren werden bereits vorbereitet),
wirkt sich elne erhebliche Erhohung der Kosten - durch bisher durch die Sozialversi
cherungstrager nicht zu entrichtender Steuern und Gebühren - diametral entgegenge
setzt zurn Konsolidierungszweck aus.

Derzeit 1st der Hauptverband davon weitgehend befreit (als öffentlich
rechtliche Körperschaft), die ITSV-GmbH (als privater Rechtstràger) jedoch nicht. Ge
maR § 3 Abs. 3 KommStG sind die Korperschaften öffentlichen Rechts nur im Rahmen
ihrer Betriebe gewerblicher Art ( 2 KomrnStG 1988) gewerblich oder beruflich tätig.
Bei Einrichtungen der im § 2 Abs. 4 Z 1 UStG 1972 (1994) genannten Sozialversiche
rungs- und öffentlichen Fursorgeträger 1st nur jeweils im Einzelfall zu prüfen, inwieweit
auf diese die Befreiungsbestimmung des § 8 Z 2 KommStG 1993 Anwendung findet.

Em Betrieb gewerblicher Art, der keine Einnahmen erzielt, well er z. B. nur für
andere Betriebe gewerblicher Art derselben Körperschaft öffentlichen Rechts tätig
wird, zählt nicht zum Unternehmensbereich (VwGH 29. 1. 2003, 98/13/0205; UStR
2000 Rz 267); durch auch noch so geringfügige Einnahmen wird er jedoch zur Gänze
Tell des Unternehmens der Kärperschaft öffentlichen Rechts. Kärperschaften öffentli
chen Rechts. die in Ausübung der öffentlichen Gewalt und damit hoheitlich tätig wer
den, unterliegen nicht der KommSt (keine unternehmerische Tatigkeit). Elne soiche
Tatigkeit ist insbesondere anzunehmen, wenn es sich urn Leistungen handelt, zu de
ren Annahme der Leistungsernpfanger auf Grund gesetzlicher oder behördlicher An
ordnungen verpflichtet 1st. Das 1st beim Hauptverband der Fall, nicht jedoch bel der
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ITSV-GmbH (und auch nicht zwingend bei elnem Sozialversicherungsträger im Rah
men der Rechenzentrumskonsolidierung). Nur eine hoheitliche Tãtigkeit, nicht aber
elne sonstige ,staatliche” Tätigkeit, also insbesondere eine soiche im Bereich der Pri
vatwirtschaftsverwaltung, schlieBt die Unternehmereigenschaft aus (VwGH 13. 10.
1999, 99/13/0010).

Dadurch fallen automatisch drei Prozent der Gehaltssumme mehr an (die
ITSV-GmbH ist in ihrer Tätigkeit nicht wie die Chipkarten-GmbH elnem Sozialversiche

rungsträger gleichgestellt, vgl. § 31b Abs. 2 Schlussteil ASVG). Diese Situation kann
aus heutiger Sicht auf Dauer nur durch eine Gesetzesänderung vermieden werden.

Eine analoge Gleichstellung auch der ITSV-GmbH würde das Rechenzent

rumskonsolidierungsvorhaben stärken und dadurch das Ziel der Bundesregierung zur
Sicherung der Finanzierung des Gesundheitswesens durch Umsetzung Iangfristiger

Sanierungskonzepte unterstützen. Em Einnahmenausfall für den Bund ist durch diese
MaRnahme nicht zu erwarten, da diese Steuern und Gebühren für die Sozialversiche
rung bislang nicht angefallen sind.
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Zu Art. I Z 8
- § 149 Abs. 2 ASVG — e-card, gesicherte technische Verfügbarkeit

Nach dieser Bestimmung sind ,,die Krankenanstalten verpflichtet, die e-card

und die e-card Infrastruktur nach Maf3gabe der gesicherten technischen Verfugbarkeit

zu verwenden.”

Es ist weder dem Entwurf selbst noch den Materialien zu entnehmen, was un

ter der gesicherten technischen Verfugbarkeit zu entnehrnen 1st.

Das Wort ,,gesicherten” 1st zu streichen, es hat keinen normativen Wert. Dass

elne EDV-Anwendung nur dann verwendet werden kann, wenn sicher 1st, dass sie

funktioniert (also entsprechende Test erfolgreich waren und die laufende Kontrolle der

Abläufe keine Fehier ergibt), muss im Gesetz nicht behandelt werden.

Die laufenden Aufzeichnungen über die Systernverfugbarkeit stehen den Auf

sichtsbehörden und alien befugten Kontrollorganen jederzeit zur Verfugung. Das e

card-System muss, well zur Dokurnentation von Ansprüchen auf medizinische Leis

tungen rund urn die Uhr bereitzustehen hat, bereits jetzt elne wesentlich höhere Ver

fugbarkeit aufweisen als viele andere Anwendungen des Bundes und der Privatwirt

schaft (vgl. nur zuletzt Vorfälle bei Flugreservierungsprograrnmen). Elne soiche hohe

Verfugbarkeit 1st auch tatsâchlich der Fall.
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Ergänzungsvorschlag zu § 149 Abs. 3a ASVG — Pauschalzahlungen/PRIKRAF

§ 149 Abs. 3a ASVG soil geändert werden: Es soil die folgende Anderung bzw

Ergänzung aufgenomrnen werden:

(3a) ,,... 380 000 €. Im Jahr 2010 erhöht sich dieser Betrag urn jenen Pro

zentsatz, urn den die Beitragseinnahmen der Träger der Krankenversicherung

im Jahr 2010 gegenüber dem Jahr 2009 gestiegen sind, abzüglich 2,070.000 €.
Die Pauschalbetrage für die Jahre 2011 bis 2013 errechnen sich aus dern jeweiligen
Jahresbetrag des Vorjahres,...”

Begrundung: Basisjahr für die Ermittlung der Pauschalzahlungen an den
PRIKRAF war das Kaienderjahr 2000 und der seinerzeit im Gesamtvertrag vorgese

hene Limitbetrag. Irn Jahr 2008 wurde jj neue Krankenanstalt in die Liste der

PRIKRAF Krankenanstalten aufqenornrnen und wurde, urn diesem Umstand Rech

nung zu tragen, der Pauschalbetrag im AusmaR der zu erwartenden Honorarsumme

e rho ht.

Es wurden aber auch auch fünf Krankenanstalten aus der Liste der PRIKRAF

Krankenanstalten qestrichen, deren zwei im Jahr 2000 noch maRgeblich leistungs

wirksarn waren. Dies betrifft die Privatklinik Triumphpforte; deren Leistungen im letzten

Jahr des Voilbetriebes hochgerechnet einen Aufwand von etwal,4 Mio. € ergeben.

Ebenso betrifft dies die Privatklinik Grinzing, die 2004, dern letzten Jahr rnit VolIbe

trieb, 570 Fälle verzeichnete und dafür 1,439.080 Scoring Punkte verzeichnete; das
entspricht mit dem endgültigen Punktewert 2008 einer fiktiven Honorarsumme von

669.171,20 € brutto. Die Pauschalzahlung an den Fonds ist daher in Umsetzung des
Grundsatzes ,,Geld foigt Leistung” urn den Betrag von 2,07 Mio. € zu kürzen.
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Ergänzungsvorschlag zu § 338 Abs. 2a ASVG — Bedarfsplanung

in § 338 Abs. 2a ASVG soil die Wortfoige ,, bezuglich der nicht landesfonds

finanzierten Krankenanstalten sowie des extramuralen Bereiches auch nach

Abstimmung mit der für diese Krankenanstalten in Betracht kommenden gesetzlichen

Interessensvertretung” entfalien.

Darnit ware sichergestelit, dass private gewinnorientierte Leistungserbringer

nicht mit Entscheidungskompetenz in die gesundheitspolitisch notwendige Bedarfs

planung für Gesundheitsleistungen einbezogen werden.
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Zu Art. I Z 10
- § 342 Abs. I Z I ASVG — dynamischer Stellenpian

Siehe dazu die Anmerkungen in der Einleitung.

In § 342 Abs. 1 Z 1 ASVG wird nunmehr em dynamischer Stellenpian ermog

Iicht, der sämfliche ambulante Versorgungsstrukturen mit einbezieht. Aus den Kran

kenversicherungstragern wird dazu die Ansicht vertreten, dass diese Diktion mehr ais

gefahriich für die sozialen Krankenversicherungstrager anzusehen ist. Hintergrund und

Ziel dieses dynamischen Steilenpianes ist die Erwartung, dass aile anderen ambulan

ten Versorgungsstrukturen, wie eben Krankenhausarnbuianzen, private Krankenan

sta[ten, etc. in die Stelienpianung mit einzubeziehen, mit dern Ziel kunftig auf einige

Arzteplansteilen verzichten zu können.

Diesbezuglich soilte jedoch nicht auf die ursprungiiche Diktion des Gesetzge

bers zur Stammfassung des ASVG vergessen werden. Diesbezuglich sah der Gesetz

geber damais vor, dass der Stellenpian immer von der finanziellen Leistungsfa

higkeit der Krankenversicherungsträger abhangig gemacht werden soilte und nur

in diesern Rahrnen die sonstigen Ziele wie die Verteilung unter Berucksichtigung der

Nahverkehrsverhäitnisse verfoigt werden solite.

Wenn nunmehr auch sämtiiche ambulante Versorgungsstrukturen miteinbezo

gen werden solien, könnte das auch bedeuten, dass Krankenanstaftenambuianzen

geschIossen werden, urn die Leistungen in den niedergeiassenen Bereich auszula

gem und wären dann noch viel rnehr SteNen im niedergelassenen Bereich notwendig.

Diesbezugiich soilte eine Kiarsteliung in § 342 Abs. 1 Z I ASVG vorgenommen wer

den.
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Zu Art. I Z II
- § 342 Abs. Ia ASVG — Investitionsabgeltungen

Siehe dazu die Anmerkungen in der Einleitung.

Da die Erläuterungen hiezu keine Ausfuhrungen enthalten, wird ersucht, dort
folgenden Text einzufugen:

un Zusammenhang mit dci geplanten A/euregelung irn Bereich Nachbesetzung von Planstellen
sind in den Gesarntvertriigen al/fill//ge Regelungen flu Jnvestitionsabgeitungen an den/die bis
herige Stelleninhaberin vor:usehen. Diese Irn’estitionsabgeitungen sind aus deni :wischen den
K!’ Tthgern and den /eweiligen Arriekainmern vereinbarten Honorar’oiu,nen zu bedecken. Die
Verteilung and Verwaltung dieser Mittel soil durch die jeweilige Landesärzteka,nrner erfolgen;
enisprechende Regelungen irn Arztegesetz wären vorzusehen.. Sic dienen in erster Linie zur
Oualitàtssicherung, urn Arzten, die vor Vertragsende Investitionen tätigen, aläliige Aufiven
dungen (stranded costs) i’or allem zur Erhaltung von Quaiitiitsstandardsflurjenen Fail zu ci
seizen. wo au/grund von I’/icht- Neuausschreibung dieser Kassenstelle keine Kassenstellen
nachfolger/in vorhanden ist. Es soil jedoch gewährleistet werden, dass dies nur flu den Fall
c’r/olgt, class weder vom/von dci bisherigen Stelleinhaber/in nocli von einern/’iner anderen
A rzt/A rztin in dessen/deren hisherigen Räumlichkeiten oder mit dessen/deren bisherigen Em—
rich tungen eine Vertrags— oder wahiãrztliche Tdtigkeit ausgeübt wird,
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Zu Art. I Z 12
- § 342 Abs. I Z 3 ASVG — rechtmäBige Verwendung der e-card

Siehe dazu die Anmerkungen in der Einleitung.

Inhaitlich ist festzuhalten, dass das in den Erlauterungen formulierte Ziel,

die im Zweifelsfall erforderliche Uberprufung der Identität des/der Patien

ten/Patientin und die rechtmaRige Verwendung der e—card sowohi für den niederge

lassenen a/s auch für den stationären Bereich gesetzlich [zu verankernj , mit der o. a.

Formulierung nicht erreicht wird.

Im Gegensatz zu den Krankenanstaften, wo die Verpflichtung sich aus der

Grundsatzbestimmung und damit in weiterer Folge aus dem Ausfuhrungsgesetz ablei

tet, sieht der Entwurf lediglich vor, dass in den Gesamtverträgen mit niedergelassenen

Arzten darüber eine Regelung zu treffen ist.

Dies wird nicht nur die Grundage für Iangwierige Verhandlungen sondern

auch für Entgeltforderungen seitens der Standesvertretungen als Gegenleistung die

Uberprüfung bilden.

Eine kiare gesetzliche Grundlage für die triviale Tatsache, dass die Identität

von Patienten im Rahmen von ärztlichen Behandlungen, die auf Kosten der sozialen

Krankenversicherung erbracht werden sollen, festzusteVen ist, würde den in den Er

Iäuterungen genannten Zielen besser entsprechen.
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Zu Art. I Z 14
- § 342 Abs. I Z 10 ASVG — Festlegung einer Altersgrenze

Siehe dazu die Anmerkungen in der Einleitung.

Die Festlegung einer Altersgrenze für die Beendigung der Einzelverträge von
Vertragsärztlnnen ist grundsätzlich zu begrüBen.
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Zu Art. I Z 16
- § 342 Abs. 2a ASVG — Kriterien für Honorarverhandlungen

Siehe dazu die Anmerkungen in der Einleitung.

Die Einfuhrung von gesetz(ich normierten Kriterien für die Honorarverhandlun

gen entspricht dem Verhandlungsergebnis zwischen Osterreichischer Arztekammer
und dem Hauptverband. Im Rahmen der Verhandlungen zum Sanierungspapier wur
den gerade diese Kriterien als eine der wesentlichen Möglichkeiten gesehen, Kosten
dampfungen zu erzielen.
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Zu Art. I Z 22
- § 349 Abs. 2b und Abs. 3 ASVG — Gesamtverträge

n den Erläuternden Bemerkungen zu § 349 Abs. 2b (wenn dieser nicht aufge
hoben werden so(Ite, siehe sogleich) und 3 ASVG soilte kiargestelit werden, dass elne
,,entsprechende Anwendung” von § 342 Abs. 2a ASVG nicht bedeutet, dass unter
schiedliche Vertragspartnergruppen automatisch elne gleiche Honorarentwicklung er
fahren sollen. Im Gegenteil erfordert die entsprechende Anwendung der Kriterien des

§ 342 Abs. 2a insbesondere auch eine Berucksichtigung der pro Vertragspartnergrup
pe unterschiedlichen Ausgangssituation und erwarteten Entwicklung wie z. B. Men
gensteigerung und Ausgabenentwicklung in diesem Bereich.
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Zu Art. I Z 22
- § 349 Abs. 2b ASVG — Gesamtverträge

§ 349 Abs. 2b ASVG soil ersatzlos entfaiien.

Durch Wegfail des § 349 Abs. 2b ASVG würde § 349 Abs. 3 ASVG wieder für
GroRgeräte-Ambuiatorien in Kraft treten, wonach die Beziehungen zu soichen (ebenso
wie zu alien übrigen Leistungserbringern) durch Gesamtvertrage abgeschiossen wer
den können (aber nicht zwingend mussen); dadurch können auch Einzelverträge zu
Ambulatorien ohne Gesamtvertrag geschiossen werden, was wesentiich mehr Gestal
tungsspieiraum ermogiichen würde.

Gerade die derzeit laufenden Verhandlungen im Zusammenhang mit der Urn
setzung des Sanierungskonzeptes Jassen auf Grund der derzeitigen Rechtsiage kein
ausreichendes Ergebnis erwarten.

Werden die Beziehungen hingegen durch Einzelvertrâge geregelt, könnten
wesentlich besser individueli abgestimmte Verhandlungen mit den Vertragseinrichtun
gen geführt werden.
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Zu Art. I Z 25
- § 446 ASVG — zinsbringende Veranlagung

(siehe auch § 218 GSVG, § 206 BSVG und § 152 B-KUVG)

Die Anderung zu Abs. I erster Satz 1st überschieBend. Es dürfte em Verse-
hen vorliegen.

Der vorgeschlagene Text 1st höchst unzweckmäBig — er würde sogar die Ver
anlaunq auf Sparbüchern oder die Führunq von Girokonten verhindern, geschweige
denn andere (heute noch gesetzlich zulässige) Veranlagungsformen, well nicht einmal
bel Sparbüchern oder Girokonten (über den Grenzen der Emnlagensicherung) ,,der Er-
halt der veranlagten Mittel sichergestelit sein” kann. Das 1st in der Praxis nicht reali
sierbar. Wie die jungste Vergangenheit zeigt, kann elne Kapitalgarantie am Geldmarkt
nicht gewahrleistet werden. Selbst bel in der Bankenbranche bekannten äuBerst kon
servativen Veranlagungsformen wie Sparbuch oder Staatsanleihen 1st elne Sicherstel
lung im Sinne des Gesetzestextes nicht mäglich.

In den ergänzenden Erläuterungen wird ausgefuhrt, dass elne Kapitalgarantie
in diesem Zusammenhang jedoch nicht verlangt wird. Das 1st durch den vorgeschla
genen Gesetzestext nicht verwirklicht.

Jede zinsenbringende Veranlagung birgt — von wenigen Ausnahmen wie el
nem täglich falligen Sparbuch bel Anlagegarantie abgesehen — per se em Veranla
gungs- bzw. Spekulationsrisiko in sich, wobei in diesem Zusammenhang auch offen
ist, was unter dem Begriff der ,,Spekulation”, auch wenn dieser nicht wörtlich im Ge
setz angeführt wird, zu verstehen 1st.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass, wenn § 446 Abs. 1 ASVG in
der vorgeschlagenen Fassung bestehen bleibt, es zwar bel Veranlagungen zu elner
maximale Sicherheitsorientierung kommen wird, jedoch die Folge davon em nur mi
nimaler Ertrag sein kann. 1st das tatsàchlich gewollt (die Ausfälle träfen im Wesentli
chen über den Bundesbeitrag direkt den Bund)?

Der Zusatz ,,nicht jedoch in Immobllienaktienfonds” (Abs. I Z 5)1st entbehr
lich, da generell nicht in Aktien investiert werden dan, die Formulierung könnte sogar
zu - unerwünschten! - Umkehrschlüssen führen (dahin, dass andere Aktien nun viel
leIcht doch zulässig seien, well elne lex posterior das zulie1e).
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Dienlich ware folgende, allgemeine Prazisierung: ,, Veranlagungen in Aktien

bzw. Aktienfonds s/nd nicht zulassig.”

Der Vorschlag nach Abs. 4 über die Veranlagung ist offenbar dem Pensions

kassenrecht ( 25 PKG usw) übernommen, aber ohne dass dessen Rahmenbedin

gungen und die umfangreichen Details dieses (den Banken näher stehenden) Rechts

bereiches berücksichtigt wurden.

Nachdem das Umlageverfahren der Sozialversicherung (anders als die

Kapitaldeckung der Pensionskassen!) dazu führt, dass nur vergleichsweise geringe

Beträge (und keine Kapitalstöcke) für relativ kurze Zeiten (im Vergleich zu Kapitalde

ckungsverfahren) anzulegen wären, würde nach solchen Rahmenbedingungen davon

auszugehen sein, dass mogliche Veranlagungserträge nicht mehr lukriert werden

könnten (Taggeldveranlagung verlangt rasche Entscheidungen) oder dass Enrage

weitgehend durch den Zusatzaufwand wieder aufgezehrt würden.

Der Hauptverband unterstützt alle Bestrebungen, die Geldgebarung der Sozi

alversicherung abzusichern. Es soliten aber — abgesehen davon, dass die laufenden

Untersuchungen der Veranlagungen dem Vernehmen nach ohnedies nur sehr wenige

Schwierigkeiten mit der geltenden Rechtslage aufgezeigt haben — nur einzelfallbezo

gene Veränderungen vorgenommen, nicht jedoch das bisherige Gesamtsystem der

Veranlagung in Frage gestelit bzw. verhindert werden.

Anders als etwa bei der Veranlagung von Pensionskassengeldern werden a

ber in den gesetzlichen Sozialversicherungen keine ,,Assetüberlegungen” (Allocation in

Anleihen, Aktien, alternative Instrumente) schlagend. Für die überaus engen Veranla

gungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialversicherung (keine Aktien und keine

Fremdwahrungen) sind die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen ausreichend.

Des Weiteren würden durch Abs. 4 in der Praxis groBe lnterpretationsspiel

raume entstehen; hier müssten noch etliche Klarstellungen geschaffen werden:

Es fehlt z. B. jegliche Definition, welche Personen fachlich für die Veranlagung

geeignet sind und was unter dem Nachweis einer ,,entsprechenden Berufserfahrung”

zu verstehen ist. Handelt es sich dabei z. B. urn einen Börsehändler oder aber einen

Wirtschaftstreuhänder? Sollen die Sozialversicherungsträger in Zukunft tatsächlich —
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wie Pensionskassen — auch Aktuare beschäftigen und elne Art Treasury-Abteilungen

führen müssen?
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Zu Art. I Z 31
- § 448 Abs. 3 ASVG — Redaktionsverseheri

Die Umstellung der Aufsichtsbehörden ist unseren Informationen zufoige Teil

der einschlãgigen Regierungsbeschlusse. Dagegen wird daher kein Einwand erhoben,

allerdings dan ersucht werden, die bisherige Verwaltungspraxis, die eine zeit- und

ortsnahe aufsichtsbehördliche Tatigkeit auch bei den GKKs im Westen Osterreichs

ermöglichte, durch geeignete Organisationsma(nahmen beizubehalten.

Eine Vervielfachung des Zeit- und Reiseaufwandes für die Mitarbeiterinnen

der Aufsichtsbehörden solite nicht Ergebnis der Novelle werden.

Im Entwurf ist weiters vorgesehen, dass in § 448 Abs. 3 ASVG im vorletzten

Satz der Ausdruck ,,finanzIellon” entfäHt.

Demgegenüber ist der Ausdruck in der Textgegenuberstellung noch vorgese

hen.
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Ergänzungsvorschlag zu § 625 Abs. 9 ASVG — Verwaltungskostendeckel I Fusi
onskosten

Der Hauptverband ersucht neuerlich urn eine Erganzung des § 625 Abs. 9

ASVG Ietzter Satz. § 625 Abs. 9 Ietzter Satz lautete in der Fassung des Ministerial

entwurfes zur 70. ASVG-Novelle wie folgt:

,,Der Basiswert wird errechnet aus dem Nettoverwaltungs- und Verrechnungs

aufwand der arntlichen Erfolgsrechnung der Versicherungstrager; der Verwaltungs

und Verrechnungsaufwand 1st sodann urn die Einhebungsvergütung nach § 82 dieses

Bundesgesetzes und nach § 250 Abs. 2 GSVG zu erhöhen und urn die Aufwandsarten

,,Pensionen”, ,,Abfertigungen und Sterbegelder”, jeweils zu 50%, sowie ,,Miete- und

Leasingaufwendungen “, ,,Abschreibungen von Hardware und Aktivierungspflichtiger

Software von Standardprodukten und des Zielrechenzentrums”, urn die Pauschalbe

träge für Lehrlinge nach Abs. 11 sowie urn trager- bzw. versicherungsspezifische Ab

zugsposten nach Abs. 12 zu verrnindern.”

Sinn dieser Ergänzung ist, dass die Konzentration der Rechenzentren der So

zialversicherung nachzuvollziehen und ihr auch im Vewaltungskostenbereich keine

Hindernisse in den Weg zu legen.
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Stellungnahme des Hauptverbandes

der österreichischen Sozialversicherungsträger

zuArtikel4

Anderung des B-KUVG
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Zu Art. 4 Z I
- § 53a Abs. I B-KUVG — Redaktionsversehen

Der neue Verweis müsste richtig ,, 53 Abs. 1 Z 1” lauten.
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Zu Art. 4 Z 3
- § 68 Abs. 2 B-KUVG — Redaktionsversehen

Der im Entwurf enthaltene Verweis auf ,,Abs. 1” 1st nicht richtig, da in diesem
Absatz die Beziehungen der BVA zu den Iandesgesundheitsfondsfinanzierten Kran
kenanstalten norm iert werden.

Die gepante Bestimmung betrifft aber die Beziehungen der BVA zu ,,anderen”
Krankenanstalten, die in § 68 Abs. 2 und 3 B-KUVG geregelt werden.
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